
 

Gesuch um Aufnahme als Einzelmitglied 
(Statuten Art. 5 und Art. 6, Abs. 3) 

 

Familienname 

 

Vorname 
 

Funktion 

 
Zivilstandsamt 

 

Adresse (Amt) 

 

Tel. 

 

Mail 

 

Mitgliederbeitrags- 

Adresse 

 

  

 ersucht um Aufnahme in den Schweizerischen Verband für Zivilstandswesen 

 (Einzelmitgliedschaft).  

 

 

…………………………………. ………………………………....... 

(Ort und Datum) (Unterschrift) 

 

 

Senden an: 

Geschäftsstelle Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen 

c/o Weiterbildung bwd Bern 

Papiermühlestr. 65 – 3014 Bern 

Tel. 031 330 19 64, info@zivilstandswesen.ch 

 

 

 

 Genehmigung 
 

 An der Sitzung vom      hat der Vorstand das Gesuch um Aufnahme als 

Einzelmitglied in den Schweizerischen Verband für Zivilstandswesen genehmigt. 

 

 

 

 Martina Gattlen und Rachel Zafrani, Co-Leiterinnen Geschäftsstelle 

 

 
 Art. 5  Erwerb der Mitgliedschaft 

 Die Mitgliedschaft wird erworben durch Aufnahmen als Mitglied eines kantonalen oder regionalen Verbandes 

 (Kollektivmitgliedschaft) oder durch direkte Aufnahme in den Verband (Einzelmitgliedschaft). 

                   Art. 6  Aufnahmemodalitäten 

 3 Das Gesuch um Aufnahme als Einzelmitglied (Aktiv- oder Passivmitglied) ist dem Vorstand schriftlich einzureichen. 


